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§ 8a KBGG Einschleifregelung
 KBGG - Kinderbetreuungsgeldgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Übersteigt der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte gemäß § 8 den Grenzbetrag nach § 2 Abs. 1 Z 3 bzw. § 24

Abs. 1 Z 3, so verringert sich das für das betre ende Kalenderjahr gebührende Kinderbetreuungsgeld um den

übersteigenden Betrag.

(2) Übersteigt der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte gemäß § 8 den Grenzbetrag nach § 9 Abs. 3 oder § 12, so

verringert sich die für das betre ende Kalenderjahr gebührende Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld um

die Summe der übersteigenden Beträge, sofern beide Grenzbeträge jeweils um nicht mehr als 15 % überstiegen

werden. Bei einer Überschreitung auch nur eines Grenzbetrages von mehr als 15 %, ist die gesamte in dem

Kalenderjahr bezogene Beihilfe zurückzuzahlen.
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